
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/12/9 5Ob174/86,
5Ob6/87, 5Ob169/86, 5Ob1084/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.12.1986

Norm

WGG 1979 §39 Abs8

Rechtssatz

Die Bestimmungen des WGG 1979 (insbesondere § 15 Abs 1 Satz 2 in Verbindung mit § 21 Abs 1 Z 1) sind bei der

Beurteilung der Frage, ob der Kaufpreis, den die klagende Genossenschaft vom Beklagten für die Eigentumswohnung

verlangt, angemessen ist, gemäß § 39 Abs 8 WGG 1979 nicht anzuwenden, wenn die gegenständliche

Wohnungseigentumsanlage vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erstmals bezogen wurde oder die baubehördliche

Benützungsbewilligung für die gegenständliche Wohnungseigentumsanlage vor dem genannten Zeitpunkt erteilt

wurde.
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